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Essen, den 21. April 2022 

 

 

Anmerkungen zu einer Neufassung des IDW-Standards: 

Bescheinigung nach § 270d InsO und Beurteilung der Anforderungen nach § 
270a InsO 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gern lasse ich Ihnen meine Anmerkungen zum Entwurf vom 9. Februar 2022 wie folgt 
zukommen. 

 

Rn. 1: 

Es m.E.  ist zweckmäßig hinter der Norm § 270b InsO jeweils die Abkürzung „a.F.“ 
und „n.F.“ anzubringen.  

 

Rn. 9: 

Die Formulierung „die zur Beurteilung insolvenzrechtlicher Sachverhalte befugt sind“ 
ist m. E. unklar und sollte durch die Formulierung „die in Insolvenzsachen erfahren 
ist“ ersetzt werden, zumal dies auch die gesetzliche Regelung ist.  
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Rn. 14: 

Klarstellend sollte hinter „Eigenverwaltungsplanung und den weiteren Erklärungen“ 
der Halbsatz „soweit der Wirtschaftsprüfer damit beauftragt ist“ ergänzt werden.  

 

Rn. 27: 

Es ist zweckmäßig, zu ergänzen, dass der in § 270d InsO genannte Entwurf des In-
solvenzplans binnen drei Monaten vorzulegen ist (§ 270d Abs. 1 Satz 2 InsO). 

 

Rn. 28: 

Es bietet sich an, einen Hinweis dahin anzubringen, dass auf Grund der Neuregelung 
in § 55 Abs. 4 InsO n.F. die Umsatzsteuer sowie die sonst genannten Steuern ab 
Bestellung eines vorläufigen Sachwalters Masseverbindlichkeiten darstellen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Schmittmann 
Rechtsanwalt 

 


